
 

Deutschland lockert die Corona-Regeln  

Bund und Länder haben sich auf ein Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. Sehr 
vorsichtig sollen die Regeln gelockert werden. Was bedeutet das für die betroffe-
nen Unternehmen.  

"Konzept" ist das Wort der Stunde: Ob im Einzelhandel, Gesundheitswesen oder 
im Friseurhandwerk: Mit entsprechenden Konzepten zu Hygiene und Umgang 
kann man sich langsam aus dem Lockdown lösen. 

Zwei klare Grundsätze gelten:  

 Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, 
bei denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, 

Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und getragen werden.  
 Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte 

Erkältung) oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände 

aufhalten. (Ausnahme: Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen; siehe 
RKI Empfehlungen).  

Die wichtigsten Punkte im Überblick: 

 Prävention 
 Allgemeine Hygieneregeln 

 Branchenspezifische Hygieneregeln 
 Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung 
 Führen eines Kontaktbuches 

Prävention: Was müssen Betriebe und Einrichtungen jetzt beachten? 

Berufsbedingte Kontakte mit SARS-CoV-2 können an vielen Arbeitsplätzen und in 
vielen Einrichtungen entstehen. Wie können Beschäftigte, Kundinnen und Kunden 

sowie andere Besucherinnen und Besucher geschützt werden? Antworten auf 
diese Fragen haben wir Ihnen hier zentral zusammengestellt.  

Schützen! 

Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand – drehen Sie sich am besten weg. Niesen Sie 
in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das 

Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, 
wenn Sie andere Menschen begrüßen.  

 

Die Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Händewa-

schen schützt!  

Die Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und 
können diese auf alles übertragen, dass anschließend 

angefasst wird. Beim Händeschütteln oder über ge-
meinsam benutzte Gegenstände können auch Krank-

heitserreger leicht von Hand zu Hand gelangen. 

 



 

Berührt man mit den Händen dann das Gesicht, können die Erreger über die 

Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine In-
fektion auslösen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg. Waschen 

Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Was-
ser und Seife.  

Was sollte getan werden um berufsbedingte Infektionsrisiken zu vermeiden? 

Berufliche Tätigkeiten, die mit einer Exposition gegenüber Biostoffen verbunden 
sind, fallen grundsätzlich in den Anwendungsbereich der Biostoffverordnung 
(BioStoffV). Bei SARS-CoV-2 sind es Tröpfchen- und Schmierinfektionen, die als 

durch die luftübertragbare Krankheitserreger ein berufsbedingtes Risiko darstel-
len.  

Die Gefährdungsbeurteilung ist dementsprechend auf die aktuelle Situation anzu-
passen. Eine Hilfestellung haben wir im Anhang beigefügt. 

Insbesondere ist zu beachten:  

 Der Kunde / Patient sollte einen Mund-Nase-Schutz tragen. 

 Die Zahl der Beschäftigten ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
 Den Beschäftigten sind neben ausreichend Kitteln, Handschuhen, einer 

Schutzbrille, partikelfiltrierende Halbmasken mindestens der Klasse FFP2 
oder FFP3 (z. B. für Tätigkeiten an Kunden / Patienten, die stark Husten 
oder zum Husten provoziert werden) in ausreichender Zahl zur Verfügung 

zu stellen. Auf das korrekte Tragen und Ablegen der Schutzkleidung sind 
zu achten.  

 Ein Hygieneplan zur Vermeidung von Verschleppung ist aufzustellen.  
 Raumlufttechnische Anlagen sind abzustellen, sofern durch diese luftgetra-

genen Erreger auf andere Räume übertragen werden können. 

Die Wiederverwendung von FFP-Masken bzw. von Mund-Nasen-Schutz (MNS) er-
fordert eine sichere Handhabung. Bei Nichteinhaltung steigt das Infektionsrisiko 
für Beschäftigte. Bitte beachten Sie, dass die folgend beschriebenen Maßnahmen 

zur Wiederverwendung daher nur auf ausgerufene Notfallsituationen anzuwenden 
sind, wenn FFP-Masken und/oder MNS nicht in ausreichender Anzahl zur Verfü-

gung stehen.  

Diese Empfehlung ist auf Anfrage des Bundesministeriums für Gesundheit vom 
Robert Koch-Institut (RKI) in Abstimmung mit dem Ad-Hoc-Arbeitskreis zum 

SARS-CoV2 des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erstellt worden. 

Bei der Wiederverwendung ist zu beachten, dass  

 das Absetzen der Maske/ des MNS so zu erfolgen hat, dass hierdurch eine 
Kontamination der Maske/des MNS (vor allem der Innenseite) bzw. eine 

Kontamination des Gesichtes verhindert wird, z.B. durch eine vorherige 
Handschuhdesinfektion oder ein entsprechendes Handschuhmanagement 

(z.B. Mehrfachhandschuhe)  

 nach dem Absetzen der Maske/des MNS sollte diese trocken an der Luft 
aufbewahrt (nicht in geschlossenen Behältern!) und zwischengelagert wer-

den, sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des MNS aber 
auch Verschleppungen auf andere Oberflächen vermieden werden  



 

 ein abgegrenzter Bereich festzulegen ist, um eine sichere, für Publikums-

verkehr nicht zugängliche Ablagemöglichkeit für die Maske/des MNS zu 
schaffen, so dass diese wiederverwendet werden kann  

 die Handschuhe nach der Aufbewahrung der Masken fachgerecht zu ent-
sorgen und die Hände zu desinfizieren sind  

 die gebrauchte Maske/der gebrauchte MNS eindeutig einer Person zuzu-

ordnen ist, um ein Tragen durch andere Personen auszuschließen (z.B. 
Markieren der Masken am Halteband)  

 benutzte Einweg-FFP Masken/MNS nicht mit Desinfektionsmittel zu reini-
gen oder zu desinfizieren sind, da dies die Funktionalität der Maske negativ 
beeinflussen kann  

 beim erneuten Anziehen des MNS/der Maske darauf zu achten ist, dass 
eine Verschleppung der Erreger von der kontaminierten Außenfläche auf 

die Innenfläche verhindert wird. Das Berühren der Innenseite des Filterv-
lieses ist daher zu vermeiden  

 beim erneuten Aufsetzen hygienisch einwandfreie, unbenutzte Handschuhe 

zu tragen sind und die Handschuhe vor erneutem Patientenkontakt zu ent-
sorgen sind  

 Masken/MNS, deren Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung mög-
licherweise kontaminiert wurden, nicht verwendet werden dürfen  

 der Ort, an dem die Zwischenlagerung erfolgte, unmittelbar nach Ent-
nahme der Maske/des MNS sachgerecht zu desinfizieren ist  

 Der Einsatz von wiederverwendbaren Atemschutzmasken mit austausch-

baren Partikelfiltern ist eine weitere Alternative zum Ressourcenschutz  

Corona-Fall im Betrieb – Was ist zu tun? 

Diese Frage kann sich aktuell in jedem Betrieb stellen: Was ist zu tun, wenn ein 

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich mit dem Corona-Virus infiziert hat oder 
der begründete Verdacht auf eine Infektion besteht.  

 Bei einem konkreten Corona-Verdacht sollten die betroffenen Beschäftig-

ten nach Hause gehen und ihren Hausarzt oder Hausärztin informieren. Bis 
zum Bekanntwerden des Testergebnisses muss der Mitarbeiter oder die 

Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne bleiben.  

 Im Betrieb sollten alle Kontaktflächen der betroffenen Person von unter-
wiesenen Reinigungskräften zunächst gründlich gereinigt werden. Eine 

Desinfektion von Oberflächen nach Kontamination durch COVID-19 er-
krankte Personen kann eine Verbreitung des Erregers reduzieren.  

 Es ist wichtig, die Personen, die unmittelbar Kontakt zu der Verdachtsper-
son hatten, zu ermitteln (Anwesenheitsbuch). Sollte sich der Verdacht ei-
ner Erkrankung bestätigen, müssen die Namen dieser Personen an das Ge-

sundheitsamt übermittelt werden.  

 Der Hausarzt oder die Hausärztin entscheidet über das weitere Vorgehen 

und stellt gegebenenfalls eine Krankschreibung aus.  

 Bei einem positiven Testergebnis meldet der Arzt das Ergebnis an das Ge-

sundheitsamt. Dieses wendet sich dann an den Betrieb und kann in Ab-
sprache mit dem Arbeitgeber weiter Regelungen treffen. Der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin bleibt 14 Tage in häuslicher Quarantäne, sofern 

keine Behandlung im Krankenhaus notwendig ist.  



 

 Der Arbeitgeber sollte in dieser Zeit möglichst in Kontakt mit den betroffe-

nen Beschäftigten bleiben, um Fragen zu Freistellung, Lohnfortzahlung, o-
der Kontaktpersonen zu klären.  

 

Führen eines "Anwesenheitsbuches“ 

Hat sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich mit dem Corona-Virus infi-

ziert, müssen Personen die unmittelbar Kontakt zu dem Erkrankten hatten, dem 
Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Der einfachste Weg die Personen die Kontakt 
hatten zu ermitteln ist das Führen eines Anwesenheitsbuches in dem die Anwe-

senheit der Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und Kunden / Patienten dokumen-
tiert wird.  

Grundlage der Datenerfassung und Verarbeitung ist Art. 6 - EU-DSGVO 3. Die 
Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde. 

 


